
KRALLK LUTHERKR  CR

Von e1nhANo0o Mokrosch

uUrz ach seiner Emigration hbte arcuse 1 C 1936 1m Rahmen
einer Studie ber die Entstehung des frühbürgerlichen Gegensatzes ZW1-
schen Freiheit und Knechtschait, Autonomie und Heteronomie harte
Kritik Luthers Freiheitskonzeption.“ Diese Kritik galt jedo, icht TL

Luther. Sie galt jeder theologischen Freiheitstheorie, die iın ähnlicher
Weise W1e Luther aufgrun des Doppelverhältnisses des Menschen
CzOft und Welt 7zwischen we1l Verhaltensbereichen der Freiheit, W1e
zwischen »INNEeTET« und »äußerer« Freiheit oder 7zwischen »Glaubens-
freiheit« und politischer Freiheit«® unterscheiden möchte. S1e traf den
Nerv jeder genu1ın theologisch begründeten Freiheit. Deshalb WAarTr 1E
damals während des Kirchenkampftes hoch ktuell un! 1st auch heute
noch

7Zum besseren Verständnis dieser Kritik Se1 1er vorab ıne thematisch
gegliederte Synopse der entsprechenden JTextpassagen bei Luther und
arcuse wiedergegeben, auf die sich uUuNnsCTIE Untersuchung 1mM einzelnen
beziehen wird.*

Überarbeiteter Vortrag, gehalten VOTL dem württembergischen Pfarrertag
1971 1ın Stuttgart. Das Korreterat hielt Prot. Dr. Oberman.
DiIie Arbeit erschienCmiıt Beıiträgen VO:  - Horkheimer un!
Fromm 1936 ZU) erstenmal 1n dem berühmten Parıser Emigrantenverlag
Librairie Felix Alcan dem Titel »Studien über Autorität un: Fa-
milie«. Forschungsberichte 4 US dem NSsSt1Ltu: für Sozialforschung. Neu auft-
gelegt wurde s1€e 1969 1n H. Marcuse, Ideen einer kritischen Theorie
der Gesellschaft, edition suhrkamp, 55—15
Vgl die eindrücklichen Beispiele aufgrund dieser Unterscheidung bei

Ebeling, Te1 AUus Glauben. Das ermächtnis der Reformation, 1n
Lutherstudien n Tübingen 10/L, 308—29 3209 »„»Man wird aber, WEn

nicht heillose Verwırrung entstehen soll, unterscheiden mussen zwischen
der Sache politischer Freiheit un der Freiheit des Glaubens. Wer diese
Unterscheidung nicht wahrhaben will, der verantworte das t{wa VOT einem
hofinungslos Kranken der VOT einem KZ-Häftling 1n der Todeszelle der
VOI einem schuldbeladenen Gew1lssen und 5SdsC weil 11UTr VO:  5 einer
Freiheit; die kommt tür dich ber nicht 1n Betracht, un! überlasse ich
dich deinem Schicksal«.
Wiır 7zıtlieren Marcuse nach der Seitenzählung der edition suhrkamp un!:
Luther nach der Seiten- un!: Zeilenzählung VO  - (die hochdeutsche
Fassung lehnt sich die Lutherausgaben VO  5 Aland un! Steck an.) Die
kursiv gedruckten Begriffe sind tür die folgengen Ausführungen wichtig
un! StammeEN VO: Verfasser.
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Luthers Antithese
»Eın Christenmensch 1st ein freier Herr über alle ınge und niemand untier-

Ca  S E1n Christenmensch i1st e1ın dienstbarer Knecht aller ınge und jeder-
11A112 untertan« (21, 1—4.

Luthers anthropologische Unterscheidung zwischen Seele und Leib
» Diese wel sich widersprechenden Reden der Freiheit und Dienstbarkeit
vernehmen, sollen WITFr gedenken, dafß ein jeglicher Christenmensch ist 7Zzweler-
le1 atur, geistlicher und leiblicher. Nach der Seele wird eın geistlicher
Mensch genannt, nach dem Fleisch wird ein leiblicher, alter un:! außerlicher
Mensch genannt (2T I1—1I5). SO WITr uns vornehmen den inwendigen, ge1ist-
iıchen Menschen, sehen, W as dazu gehöre, dafßß eın trommer, freier
Christenmensch sSe1 und heiße, ist’s offenbar, daß kein aiußerliches Dıng
kann ihn frei und ftromm machen, Ww1e Nag 1mMmer genannt werden, denn
se1ine Frömmigkeit un:! Freiheit, wiederum se1ine Bosheit und Gefängnis sind
nicht leiblich noch außerlich. Was hilft's der Seele, da{fß der Leib ungefangen,
frisch und gesund ist? Wiederum W 3as schadet das der Seele, da{fß der Leibh
gefangen, zrank un MmMatt 1st und leidet? Ihieser inge reicht keines bis
die Seele, sS1e betreien der fangen« (T, 18—27)

Marcuses Kritik den Folgen der Unterscheidung ‚Seele und Leib«
» Das Se1In der Person wird als aufteilbar, verschiedenen Bereichen angehörig
gedacht Hs werden we1 relativ 1n sich geschlossene Bereiche angesetzt un!
auftf S1ie Freiheit un Unfreiheit als Totalitäten verteilt, derart, da{fiß der ine

e1in eich der Freiheit und der andere Sanz ein eich der Unfreiheit ist
Zum eich der Freiheit wird das >»Innere« der Person: die Person als Glied des
Vernunf{ft- bzw. Gottesreiches 1n Anspruch SCHOINHMLCI, während die Sanzc
‚äußere Welt:« die Person als Glied des Naturreiches bzw. der VO  m} ott a b
geftallenen Welt der Konkupiszenz einer Stätte der Untfreiheit wird (55
Mıiıt großer Sicherheit hat Luther den Knotenpunkt der bürgerlichen
Weltanschauung getrofien: ist einer der rsprünge des modernen Subjekt
(Person)-Begriffs: die autonom handelnde Person 1 egenZuUug
ihre Werke, als die Negatıon un! egatıvıtä der Werke (61)«

IL Luthers Freiheit der Seele
» DIie Seele hat kein ander Ding, weder 1M Himmel noch auf Erden, darin s1e
lebe, fromm, frei un! Christ sel, denn das heilige Evangelium, das Wort eS,
VO  - Christo gepredigt 22,3—5) Nun sind diese und alle (‚ottesworte heilig,
wahrhaftig, gerecht, friedsam, frei un aller üte voll; darum, WeCI ihnen mi1t
einem rechten Glauben anhängt, des Seele wird mnm1t ihm verein1igt Sanz
und Sdl, daflß alle Tugenden des Wortes auch eigen werden der Seele un!: Iso
durch den Glauben die Seele VO:  5 dem Gotteswort heilig, gerecht, wahrhaftig,
friedsam, frei un:! aller uüte voll wird 52 22—27). leraus €el|
merken ist, der Glaube viel CIINAS und dafß keine guten Werke
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ihm glei se1n können (24, 36{3 Bedart der Mensch enn keines Werkes
mehr, 1st gewißli entbunden VO  B allen Ceboten un ( esetzen; ist f
entbunden, ist gewißlich frei Das ist die christliche Freiheit, der einNzZ1Ige
Glaube, der da macht, icht da WIT müfig gehen der übel un können,
sondern dafß WIT keines Werkes bedürten, Z Frömmigkeit und Seligkeit
gelangen (24, 4 —2 4)} {Diese Freiheit ist eine. geistliche Herrschaft 1ın eib
licher Unterdrückung a 31 f.)«

IL Marcuses Kritik A1ll den Folgen der Freiheit der Seele
» DIie näheren Bestiımmungen der inneren Freiheit sind alle 1 egenzug SCHCIL
die außere Freiheit gegeben, als egatıon eines bloß aiußerlichen Freiseins
Durch nichts, W as 1n der Seele 1st und VO  m] der Welt herkommt, kann die Seele
und ihre Freiheit angegriffen werden: dieser turchtbare Satz enthält schon die
I1 Entwertung des äußeren Elends und ermöglicht se1ne transzendentale
Rechtfertigung (60) Als innerlich freies Wesen 1st der Mensch 1n ıne gesell-
schaftliche Ordnung hineingeboren, die ‚WAarT VO1 ott gesetzt der zugelassen
ist, ber keineswegs das Reich darstellt, 1n dem über eın und Nichtsein des
Menschen entschieden wird Wiıe diese Ordnung uch se1n INas die innere
Freiheit des Menschen kann 1n ihr nicht gebrochen werden (57)

11il Luthers Freiheit der Werke
»Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben SCHNUSSAaLL
gerechtfertigt ist bleibt doch noch 1ın diesem leiblichen Leben auf
Erden und MU. seinen eigenen Leib regıeren und miıt Leuten umgehen. Da
heben 1Un die Werke 130, I1—16J). ber dieselben Werke dürten nıcht
geschehen ın der Meıinung, da{fß dadurch der Mensch frei werde VOT Gott,ihm gleich sein können (24, 3of.). Bedarf der Mensch denn keines Werkes  mehr, so ist er gewißlich entbunden von allen Geboten und Gesetzen; ist er  entbunden, so ist er gewißlich frei. Das ist die christliche Freiheit, der einzige  Glaube, der da macht, nicht daß wir müßig gehen oder übel tun können,  sondern daß wir keines Werkes bedürfen, zur Frömmigkeit und Seligkeit zu  gelangen (24, 35—25, 4) ... Diese Freiheit ist eine geistliche Herrschaft in leib-  licher Unterdrückung (27, 31 f.)«.  .  II.b_Marcuses Kritik an den Folgen der Freiheit der Seele:  »Die näheren Bestimmungen der inneren Freiheit sind alle im Gegenzug gegen  die äußere Freiheit gegeben, als Negation eines bloß äußerlichen Freiseins  Durch nichts, was in der Seele ist und von der Welt herkommt, kann die Seele  und ihre Freiheit angegriffen werden: dieser furchtbare Satz enthält schon die  ganze Entwertung des äußeren Elends und ermöglicht seine transzendentale  Rechtfertigung (60). Als innerlich freies Wesen ist der Mensch in eine gesell-  schaftliche Ordnung hineingeboren, die zwar von Gott gesetzt oder zugelassen  ist, aber keineswegs das Reich darstellt, in dem über Sein und Nichtsein des  Menschen entschieden wird. Wie diese Ordnung auch sein mag: die innere  Freiheit des Menschen ... kann in ihr nicht gebrochen werden (57)«.  III. a Luthers Freiheit der Werke:  »Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genugsam  gerechtfertigt ist  so bleibt er doch noch in diesem leiblichen Leben auf  Erden und muß seinen eigenen Leib regieren und mit Leuten umgehen. Da  heben nun die Werke an (3o, 11—16). Aber dieselben Werke dürfen nicht  geschehen in der Meinung, daß dadurch der Mensch frei werde vor Gott, ...  sondern nur in der Meinung, daß der Leib gehorsam werde und gereinigt von  seiner bösen Lust (30, 31—35). Darum ist es eine gefährliche Rede, wenn man  lehret, die Gebote Gottes mit Werken zu erfüllen, während die Erfüllung vor  allen Werken durch den Glauben muß geschehen sein und die Werke folgen  nach der Erfüllung (26, 28—31). Darum soll seine Meinung in allen Werken  frei und nur dahin gerichtet sein, daß er anderen Leuten damit diene und  nütze, nichts anderes sich vorstelle, denn was dem andern not ist (34, 29—31).  Das sind eitel freie Werke, um keines Dinges wegen getan, denn allein Gott  zu gefallen und dem Nächsten zu gute und nicht um Freiheit zu erlangen (31,  25—27)«.  IIl. b _Marcuses Kritik an der Freiheit der Werke:  »Luthers Freiheit ist eine totale Entbundenheit und Unabhängigkeit, aber eine  Entbundenheit und Unabhängigkeit, aus der keine Tat und kein Werk als  ihre freie Erfüllung und Verwirklichung geschehen kann. Denn diese Freiheit  liegt so sehr vor jeder Tat und vor jedem Werk, daß sie immer schon ver-  wirklicht ist, wenn der Mensch anhebt zu handeln. Seine Freiheit kann nie  das Ergebnis einer Handlung sein; die Handlung kann seiner Freiheit weder  132sondern 1Ur 1n der Meinung, dafß der Leib gehorsam werde un! gereinigt O12
selIner bösen Lust 30, 31—35). Darum ist 1ne gefährliche Rede, WEECI111

lehret, die Gebote (sottes mit Werken erfüllen, während die üllung VOT
allen Werken durch den Glauben muß geschehen se1n un die Werke folgen
nach der Erfüllung 126, 28—31) Darum soll se1nNe Meinung 1n allen Werken
trei un 11LUT dahin gerichtet se1n, daß anderen Leuten damit diene un
nütze, nichts anderes sich vorstelle, denn W as dem andern NOT ist 34, 29—31).
Das sind eitel freie Werke, keines Dıinges Nn getan, denn allein ott

gefallen un: dem Nächsten gute und nicht Freiheit erlangen 3T,
25—27)«.

11L Marcuses Kritik der Freiheit der Werke
„Luthers Freiheit ist 1ne totale Entbundenheit un Unabhängigkeit, ber 1i1ne
Entbundenheit und Unabhängigkeit, aus der keine Tat un! kein Werk als
ihre freie Erfüllung un: Verwirklichung geschehen kann Denn diese Freiheit
liegt sehr VOT jeder Tat und VOT jedem Werk, daß s1e immer schon VOI-
wirklicht lst, WeNnN der Mensch anhebt handeln. Seine Freiheit kann nıe
das Ergebnis einer Handlung se1n j die Handlung kann seiner Freiheit weder
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hinzufügen noch abnehmen Was hat ber das irdische Werk des
Menschen überhaupt noch für C1NeMN Sinn, WE CW18 hinter der Erfüllung
hergeht? Für den AF Menschen der AF dl keinen! Eın tolgen-
schwerer Satz A11l Anfang Entwicklung, deren Ende die totale Ver-
dinglichung un Entfremdung der kapitalistischen Welt steht 60 f |«

Luthers Unterscheidung zwischen Person und Werk
» IIrum sind die WC1 Sprüche wahr »CGute und fromme Werke machen 111111-

ermehr guten ftrommen Mann sondern C111 ftrommer Mannn
macht gute ftromme Werke« Iso da{fiß allerwegen die Person UV! mu{
gut und tromm SCIIL, VOT allen Werken Iso INU. der Mensch
der Person UV'! tromm der böse SCIN, ehe gufte der böse Werke Cut un

Werke machen ihn nicht gut der böse sondern macht gute der böse
Werke 32 4—8 15—I8| Wer da 11 gute Werke U muß icht den
Werken anheben, sondern der Person B 9 f.)«

Marcuses Kritik den Folgen der Unterscheidung ;Person und Werk«
» J ater und Lat, Person und Werk werden auseinandergerissen: die Person ist
das, W as wesentlich EL das Werk eingeht, W as sich NC Werk erfüllen
kann, w as CW1IS VOT allem Werk vorhergeht. Das wahre menschliche Subjekt
15t niemals das Subjekt der Praxıs amı 1ST C1NCIL bisher ungekannten
Ma(ße die Person VO  - der Verantwortung für ihre Praxıs entlastet 1115 ber
uch frei geworden für jede Art VO  - Praxıs die ihrer Freiheit und
Fülle ruhende Person kann sich TYST die außere Praxıs StUrZeN, da
S weiß dafß ihr darın Grunde doch nichts geschehe Mıt der rTennNung
VOT 1 ’'at un ater Person un Prax1ıs 1S£t auch schon die doppelte Mortal ZC-

mM1 der scharten Unterscheidung VO  5 „christlichem« un! weltlich
menschlichem Se1n zwischen „christlicher« un »außerlicher« Gerechtigkeit
61 Solche TIrennung bereitet die theoretische Begründung der kommen-
den spezifisch bürgerli  en Autoritätsstruktur VOT 63)«

Die Marcuse Kritiker® en Cc1mh eichtes Spiel den wahrhaiten, 1C111C6IN

Luther die frühbürgerliche und frühkapitalistische uther-Verzer-
U1 Marcuses 115 Feld tühren Natürlich 1St 110e boshafte Ver-
ZCITUN reformatorischer Theologie WEC1L1L1 der arcuse der frühen
»kritischen Theorie« un der marxistischen Lutherinterpretation folgend”®

Vgl insbesondere den Aufsatz OIl aver. Marcuses Kritik Luthers
Freiheitsbegrift IKK 67, 1970, 453—475

G Zum geistesgeschichtlichen Hintergrund Marcuses vgl ayer
456—462 Allerdings 1STt der Hintergrund der Engelschen un! Marzxschen

Lutherinterpretation bei ayer entschieden kurz gekommen
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Luthers anthropologische Dichotomie zwischen innerem und außerem
Menschen einem anthropologischen Dualismus zwischen absoluter,
unantastbarer Innerlichkeit und relativier- und manipulierbarer Außer-
ichkeit depraviert: WCCI1I11)1 die christliche Ex1istenz 1n Freiheit un
Dienstbarkeit ZUST Schizophrenie zwischen Freiheit nd Untreiheit ab
qualifiziert; WeNnN die retormatorische Unterscheidung zwischen HAT
bensgerechtigkeit und Werken als Antagon1smus zwischen innerlich
transzendierter und formalisierter Gerechtigkeit und zußerlich stahbilisier-
ter und konkretisierter Ungerechtigkeit brandmarkt; Wenn Aus Luthers
Unterscheidung 7zwischen Person und Amt 1ne Legıtimation für eine
oppelte Moral herausliest und WECL1LN ß die Unterscheidung 7zwischen
Person und erkK 1n den (‚egensatz einer subjektentleerten Praxıs und
eINes praxislosen ubjekts verkehrt.

Luther einen trühbürgerli restauratiıven Dualismus zwischen Innen
und ußen, zwischen subjektiver Autonomie un objektiver, gesellschaft-
icher Heteronomie unterstellen, äßt sich 1n anthropologischer und
soziologischer Hinsicht sechr leicht als Oshatter Irrtum entlarven.

atürlich, argumentieren die Marcuse-Kritiker mi1t Recht, wurde
das Zeitalter bürgerlich-repressiver Autoritätshörigkeit nicht VO  ; Luther
eingeläutet. Luthers Befreiung des GeWIsSeENS, der Gesinnung und des
Bewulstseins, VO  - Hegel hbis Troeltsch immer wieder als Prinzıp CI
jeller Emanzıpation hervorgehoben,‘ hat Ja gerade die Fesseln kirchlicher
Hierarchie und territorial-staatlichen Absolutismus SESPICNZET. Luther hat
doch gerade keinen anthropologischen und soziologischen Dualismus VCI-

CretenN;, der 1n der lat den rundstock für autoritäre Strukturen 1n Familie,
Staat und Gesellschaft gelegt hätte NnnNerer und außerer Mensch, Person
und Amt, Person und Werk, Freiheit und Dienstbarkeit, Glaube und
Werke sind bei Luther icht trennen, sondern 1LUT unterscheiden.

Zwischen diesen Korrelaten besteht kein dualistischer und antagon1-
stischer („egensatz, sondern vielmehr iıne kausale Beziehung: Der innere
Mensch beherrscht den äußeren, die Person entscheidet ber das Amt und
das Werk, die Freiheit mündet notwendigerweise 1n die Dienstbarkeit 4Aus
Nächstenliebe und der Glaube rag miı1t »automatischer« Konsequenz die
Frucht der Werke »Eın guter Mannn {ut gute er und e1iın böser
Mann Cut böse erke« Luthers Rechtfertigungslehre befreit den Men-
schen 1n doppelter Hinsicht: Die innere Freiheit des VO:  - CSÖft gerecht-
fertigten Menschen 1st keine trühbürgerliche Autonomie 1m luftleeren

Vgl aus den VO  5 Bornkamm, Luther ım Spiegel der deutschen Geilstes-
geschichte, 1955, zusammengestellten Dokumenten Hegel bes 145 58
153 ft:; Dilthey 5: 2830 un Troeltsch OTAl ber uch die Kritik
Nietzsches Luthers Freiheitsverständnis 215
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aum e1ines religiösen AprI1or1, w1e Marcuse sieht, sondern ıne kon
krete Befreiung VoNn konkreten Leistungszwängen, ethischen Überforde
runNnscCIl, hedonistischen Bestrebungen und Selbstrechtfertigungs- und
-realisierungsversuchen. Und die außere Dienstbarkeit i1st keine Ver-
sklavung die bestehenden Rechts- und Gesellschaftsverhältnisse, SO11-

dern IN Befreiung sachgerechtem, objektbezogenem, autorıtäts- und
ideologiefreiem Handeln J JDer gerechtfertigte und befreite innere Mensch
bringt als Quelle den Strom freiwilliger und befreiender Handlungen
hervor.

aMl hat sich Marcuses Kritik für Luther erledigt. Hat 61€e sich aber
auch für die Luther-Interpretation und das Luthertum erledigt? Ist der
Rückfall VO  3 Luther 7zurück 1n die Mystik mi1t ihrer Irennung VO  - OMO
inter10r und OMO exterlo0or nicht sechr schnell vollzogen? Liegt die Gefahr
eiINer dualistischen Interpretation der Lutherschen Freiheit nicht sechr
nahe? nterlag arcCcuse icht selhbst diesem Mißverständnis, dem auch
manche trömungen der Theologie und Frömmigkeit 1 Neuluther-
u  3 icht entrinnen konnten?® Es sind VOT allem we1l Mißverständ-
n1ısSse e1In anthropologisches und eın freiheitstheoretisches die sich
immer wieder 1n die Iuthersche Freiheitskonzeption einschleichen: Zum
einen verleitet die Einwirkungsmöglichkeit des inneren auf den außeren
Menschen, der eele auf den Leib, der Person auftf das Werk dazu, die
CHNSC Zusammengehörigkeit und die Korrelation beider Aspekte des
enschseins bei Luther zugunsten eiINer mystisch-dualistischen Aufteilung
In wel metaphysisch-psychologische Seinsbereiche des Menschen über-
sehen. Das ist das anthropologische Mißverständnis! Z um anderen VeOGT->

führt Luthers Unterscheidung 7zwischen der » Freiheit der eele« und der
» Freiheit der Werke«, wWwEe 1U we1 Aspekte e1n und derselben Fre1-
elıt auseinanderhalten möchte, einem doppelten Freiheitsbegriff,
sSEe1 einer Bewußtseins- und Gesinnungsfreiheit 1 egenzug
eliner politischen Freiheit, E1 einem inneren Indeterminismus 1m
egenzug eiInNemM außeren Determinismus oder se1 einer sub-
jektivistischen Autonomie 1m egenzug einer objektivistischen He
teronomıle. Das 1st das freiheitstheoretische Mißverständnis!

Unter der Voraussetzung dieser beiden Mißverständnisse äßt sich mıit
eC| fragen, ob sich die Praxıs nicht VO Subjekt »entfremdet«, wenn

sS1e dieses weder beeinflufßt noch verändert? die außere Emanzıpation
wirklich lebensnotwendig ist, WECL1LN s1e aut die innere keinerlei Wirkung
hat? sich das Amt nicht tatsächlich 1ın ıne » Autoritätsstruktur« VCI-

Vgl z. B CS CAÄr vöß Harlei5, der 1n selner Ethik, 1542, 18935, 5. 254 in
außerordentlich bedenklicher Weıse VOI notwendigen Hafs« gegenüber
der Welt bei der Befreiung der Seele redet. Vgl uch

135



flüchtigt, WEn icht mehr der Personwerdung des Menschen dient?
sich das politische Handeln nicht »formalisiert« un »verdinglicht«,

keine Relevanz mehr für den inneren Menschen besitzt?
das politische un soz1lale Schicksal icht tatsächlich »entwertet« wird,
wWenn VO  w} der verinnerlichten Freiheit der eeie abgespalten bleibt?
nter der Voraussetzung dieser beiden dualistischen Mißverständnisse
hätten Osborne un! OTrte 1ın ihren Luther-Dramen? un manche
marxistische Lutherinterpretation icht 11UT7 gegenwärtige, sondern auch
historische Tatbestände mi1t Recht aufgedeckt un! angegriffen. ber dieses
doppelte Mißverständnis geht eben Luthers Freiheitsverständnis VO!1-

bei Luther unterscheidet zwischen Z7wel spekten des Menschseins und
zwischen wel Aspekten der Freiheit, nicht eINeT doppelten Freiheit
Vorschubh leisten, sondern 1 Gegenteil: einen einheitlichen
un: ZWAaTt geschichtlichen, Ja (im extensiven Sınn verstanden] politischen
Freiheitsbegriff garantıeren.

Um diese geEWagTE ese verifizieren, NUussen WIr sehr grob die
Anthropologie der Freiheitsschrift Luthers analysieren (IT) und daraus die
Konsequenzen für Luthers einheitlichen geschichtlichen Freiheitsbegriff_ziehen II}

I1

Der Freiheitsschrift VO 1520 legt Luther bekanntlich eine Anthropologie
zugrunde, die mi1t den drei bereits erwähnten Begrifispaaren egele —
Le1b, innerer Mensch iußerer Mensch und Person Werk darlegt
Diese dichotomische Anthropologie stellt einen Generalangri das
aristotelisch beherrschte, metaphysisch-psychologische Menschenbild der
scholastischen V1a antıqua, aber auch die Mystik, dar  10 Weil das
1er 1 einzelnen icht nachgewiesen werden kann, 91 1L1UT die Tendenz
der Marschrichtung Luthers angedeutet, die politisch und gelstes-
geschichtlich außerordentlich relevant i1st

Das Verhältnis VO Seele und Leib faßt Luther SAaNzZ anders als die
scholastische und mystische Tradition. DIie e2e1e2 1st für ih nicht mehr

Vgl dem dualistischen Mifßverständnis Luthers bei Osborne, OT und
iın älteren Lutherdramen meınen Artikel » Fortes feste Burg« 1n Ev. Komm.
LOT7-1, 363 %. un meıne Rezension K. Alands Buch „Luther ın der TELO*

dernen Lıteratur«, in EV. Komm. 1973, 499
Vgl schon die rühen Randbemerkungen Luthers un Lombarden 1509/10
iın Y ; und deren Interpretation bei Zr Mühlen, Nos
NOS, Luthers Theologie zwischen Mystik und Scholastik, Tübingen, LO72,
SA Z Verhältnis VO homo inter10r un exter10r bei Luther un
1n der Scholastik vgl dort uch 76 f£:; 155 ffl 265
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eın nach ihrer pOort10 superor höherer, ontologisch vorrangıger Teil des
Menschen,* sondern sie i1st mi1t dem SUMZEIL Menschen identisch. S1e 1St
nicht der 4aUuS dem Paradies herübergerettete Imago-Dei-Teil des Menschen,
der ihm das neutrale ermögen des freien Willens und der Vernunft
ewahrt hat, sondern S1€e ist identisch miı1t dem geschichtlich bestimmten,
nıiemals neutralen, sondern schon 1mMmer VO CHrten oder Ösen, VOI1

Freiheit oder Unftfreiheit beherrs  en Menschen 1in historischer Siıtuation.
S1e besitzt 1U insofern ein » Vermögen«, als S1€e das individuelle Ver-
hältnis des Menschen (Gott repräsentiert. Maurer !* hat diese Seıite
des Menschen reftend als individuelle Personwerdung beschrieben eeie
bezeichnet keine übernatürliche oder überzeitliche Qualität, sondern die
historisch edingte, individuelle Personwerdung des Menschen. S1ie stellt
somıit die individuelle, personhafte e1te des Menschen dar

Unter Leih versteht Luther ebenfalls icht 1Ur einen Teil des Menschen,
sondern den alNZeCIl Menschen Als Leib schätzt ih: keinesfalls Dr
rınger, 7zumal dem Leib Ja gerade dasjenige ermögen zuspricht, das
die Scholastik allein der eele reilich 1Ur nach ihrer port10 inferior
zuerkannt hatte nämlich die Willensfreiheit 1n rebus saecularibus * und
die Vernunft Als Leih ist der Mensch in theologischer Hinsicht gleich
wertig W1e als egele Beide Verhaltensweisen stehen glei  ermaßen
ohl unter der Sünde der AaTO als auch der Verheißung des spırıtus.
Der Leih bezeichnet 1Ur die kollektive, gesellschaftsbezogene Seıite des
Menschen.

Diese Bestimmung A RE Seele un! Leib alt keinen Dualismus mehr
S1e repräsentieren Ja nicht mehr den metaphysischen Widerspruch

7zwischen Ew1gem und Zeitlichem, Göttlichem und Menschlichem 1m
Menschen, sondern den historischen Konflikt 7zwischen Personwerdung
un! »Gesellschaftsbezug«. Sowohl als eele als auch als Leih versteht
Luther den Menschen als geschichtliches Wesen. Und demzufolge ist auch
der Konflikt zwichen beiden ein geschichtlicher. Aus dem metaphysischen
Dualismus zweler Seinsweisen hat Luther einen geschichtlichen Konflikt
zweler Verhaltensweisen gemacht. Er hat die scholastische Anthropologie
vergeschichtlicht.”*

Vgl z B Lombarden 111 en  J 1L, 2, Thomas Sth II Y ST
und lanima als Imago-Dei-Rest) und Bernhard, In ant. Sermones
80—84, MPL 1853, 1166—1187.

F Maurer, Von der Freiheit eines Christenmenschen, Göttingen 1949,
553 vgl uch gest; Ontologie der Person bei Luther, Göttingen,

1967, 233
LA Vgl. z. B. WA I8S; 635, 4 ff
T Vgl ‚uUuI Mühlen, C 272
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Darın liegt ine ungeheure Potenz verborgen. Luther erblıckt das Wesen
des Menschen nicht 1n irgendeiner göttlichen Veranlagung, nicht 1n einer
übereigneten Gnadengabe, nicht 1n eiInem inneren Refugium, sondern 1n
der Austragung des geschichtlichen on: zwischen Personwerdung
und »Gesellschaftsbezug«. Luthers Anthropologie beschreiht keinen Zu-
stand, sondern eiıne Aufgabe des Menschen. S1e malt kein Bild, sondern
stellt 1Ur den Rahmen ZLE Verfügung. Potentiell 1st der Mensch eele
und Leib Aktuell MUu erst werden und WAar durch Glaube und
Handeln urch diese Vergeschichtlichung sind egele und Leib als zwel
Verhaltensweisen e1in und desselben Menschen derart NS
gerückt, dafß jede rennung auszuschließen ist, obwohl sich die Person-
werdung 1n theologischer und vielleicht auch verhaltenspsychologi-
scher (2) Hinsicht VOr dem »Gesellschaftsbezug« vollzieht. egele und
Leibh sind keine metaphysisch-dualistischen, sondern geschichtlich-korre-
lative Begriffe.

Diese Tendenz der Anthropologie wird och durch Luthers nter-
scheidung zwischen äußerem und Innetem Menschen, welche die
Freiheitsschrift 1n 7wWe]1 Teile untergliedert, verstärkt. S1e 1st keinestalls
1 Sinne einer geschi  tsflüchtigen Emigration In die Innerlichkeit und
eines zeitweiligen Heraustretens 1n die Geschichtsverantwortung VGL

stehen. (:anz 1m Gegenteil! SO paradox klingen mas Der innere
ensch wird bei Luther gerade ZU Ausdruck für die Externität des
Menschen Der des Freiheitstraktats beschreibt, w1e der Mensch
niemals 1n sich allein, sondern immer außerhalb selner selbst lehbt »Aus
dem alten folget der Beschluß, daß e1in Christenmensch ebt icht 1n sich
selbst, sondern 1n Christo und seinem Nächsten, 1n Christo durch den
Glauben, 1mM Nächsten durch die Liebe; UrTrC| den Glauben fähret 67

ber sich 1n Gott, USs (SOft CI wieder un sich durch die 1e
und bleibt doch imMMer wieder 1ın Gott und göttlicher Liebe«. LDer ens:
ehbt immer außerhalb seiner selbst Er ebt geschichtlich Das gilt sowohl
für sSeıin Leben 1m Nächsten als auch 1ın Christus un! 1n ( 2Ott Denn
keinestfalls ist das en 1n Cott e1n mystischer menti1s oder
4a1 OT ekstaticus, sondern ıne geschichtliche Verhaltensweise des Men-
schen.?® nNnter dem Gesichtspunkt der Geschichtlichkeit fallen alle drei
Lebensweisen des Christen IN Ist 1n Christus und GoOtt, ist
CT 1 Nächsten und umgekehrt. Er ann sich se1iner geschichtlichen Be-
dingtheit und Verantwortung nicht entziehen.

IN Vgl LL Mühlen, %5 63 S 105 E, I193 4: un Oberman, 1:
mul gemi1tus et raptus: Luther und die Mystik, 1n Kirche, Mystik, Heili-
SUuNg un das Natürliche bei Luther. Hg Na Asheim, Göttingen 1967,
20—59 45
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Luthers Unterscheidung zwischen Person und Werk interprétiert Nnun

‚u 1n diesem geschichtlichen und antidualistischen Sinn die vorherigen
anthropologischen Dichotomien. IJer Personbegrifif richtet sich das
scholastische Menschenbild Von eliner neutralen »individua osubstantia
rationalis NnNAaturae« und bringt A Ausdruck, der Mensch bereits VOrT

jedem Verhalten 1ne geschichtlich gewordene, VO  m} Glaube oder Un-
glaube, Freiheit oder Untreiheit beherrschte Person ist Person und Werk
sind beides geschichtliche Verhaltensweisen des Menschen. Dadurch rücken
s1e CN 1111611 DIie Person 1st nicht ohne Werk denken und die
er. sind immer VOI1l eıner Person verantwortet 1ne praxisentleerte
Person oder 1N€ personentleerte Praxıs verbietet sich dem Denken Lu-
thers Als Person und als erk 1st der Mensch e1n ges|  ichtliches Wesen.
Se1in Personsein entscheidet sich selner Praxıs und se1ine Praxıs ist
USdTUC! se1ınes ersonNnse1lns.

111

Aus dieser Interpretation der Anthropologie Luthers geht bereits her-
VOL, daiß sich se1n Freiheitsbegriff icht 1n 1ne ungeschichtliche, verinner-
te Freiheit und 1n 1ne geschichtliche, veräufßerte Freiheit aufspalten
aßt Die Freiheit des Menschen als ecele, als innerer ens und als
Person wächst 1n demselben historischen Prozef(ß W1e die Freiheit des
Menschen als LeE15, als aiußerer Mensch un! als Werk Die Freiheit des
auDens und die Freiheit der er. dürten icht als wel verschiedene
Freiheiten werden. S1ıe tellen beide e1InNn und 1eselDe Freiheit 1ın
konkreter historischer Sıtuation dar Das einzige Recht, s1e e!r-

scheiden, esteht darin, iIna  w s1e als 7wel verschiedene Aspekte eın
und derselben geschichtlichen Freiheit ansieht, als Aspekt elıner treien
Personwerdung 1 geschichtlichen Prozeifß des Glaubens!® ohne den Le1l-
St  ang der Selbstverwirklichung und als Aspekt eines freien » Dien-
STES« der Gesellschaft ohne den Zwang eigener oder temder Interessen-
überfremdung. Um den usglei dieser beiden Aspekte Aing uther
1n selinem amp die Freiheit und icht eine Rivalität zwischen
einer verinnerlichten und einer veräußerten Freiheit.

Dieses Freiheitsverständnis eitete die politischen Umwälzungen des
ausgehenden Spätmittelalters ein Es forderte ZALT politischen, sozialen und
ökonomischen Arbeit heraus, die den Menschen VO  - kirchlichen, at-

16 ayer, O, 464 betont gegenüber Marcuses These VO  - der G'Glau-
bensfreiheit als ungeschichtlichem » Apr10r1« mit Recht, dafß die Befreiung
der Seele durch das gepredigte Wort keineswegs 1m luftleeren Raum, SOI1-

dern ın konkreter geschichtlicher Situation geschehe.
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lichen un gesellschaftlichen Hierarchien und Heteronomien befreien
sollte Es rief sozlalen Lebenstormen mi1t einem dUSSCWOSCHCH, icht
schwärmerischen Verhältnis zwischen Person und Gesellschaft auf Und
CS förderte 1ne Vortorm demokrtatischer Verfassungen, w1e S1€e 1n zahl-
reichen Reichsstädten verabschiedet wurden. Luthers Freiheit wurde 1N
breiten Bevölkerungsschichten während der Reformationszeit als 1Ne e1IN-
heitliche geschichtliche Freiheit verstanden.

in diesem Sinne älst sich auch och heute der luthersche Freiheits-
begriff tezıpleren. Um das verdeutlichen, tormuliere ich AA Schluß
vier Thesen:

Die Aktualität des lutherschen Freiheitsbegriffs esteht SA einen 1n
seiner antidualistischen Tendenz. Er kann icht der Alternative eiInes
Indeterminismus oder Determinismus verfaätlen, die sich humangene-
tisch, gesellschaftlich, vermögenspsychologisch oder behavioristisch D
klären 1€e. Er entzieht sich dem Widerspruch zwischen einer 1Der-
tinistischen AÄAutonomie und eiıner knechtenden Heteronomie. Er nımmt
den Kampf auf 1ne mvYystisch-schwärmerische Innerlichkeit und
1ne fatalistische Außerlichkeit. Und widersetzt sich dem Dualismus
zwischen einer subjektivistischen und eliner objektivistischen Freiheit.

Freilich, diese neuzeitlichen Alternativen treften für Luther
plizit noch icht ber implizit bezeugt se1ine dichotomische An-
thropologie un: Freiheitslehre, daß bereits S1e gefeit Wär. Man
möchte CN: Er überwand S1e antezipatorisch, indem S1€e nicht 1n
Zzwel dualistische Seinsbereiche aufteilte, sondern Zzwe1 sich ergänzende
Aspekte des Menschen und seiner Freiheit unterschied.
Eine zweıte Aktualität Trblicke ich 1n der geschichtlichen Tendenz der
lutherschen Freiheit. Die erwähnten Aspekte des Menschen und seinNer
potentiellen Freiheit versteht Luther Ja icht mehr als übernatürliche
und übergeschichtliche, sondern als natürliche und geschichtliche Rah-
menbestimmungen des Menschen, die 1m Lebensvollzug eTST reali-
s1ieren sind. Der ensch mMu 1n der Geschichte die Bestimmung se1ıner
selbst und seliner Freiheit verwirklichen. Er MU: für eın dUSSCWOZCNCS
Verhältnis der Aspekte kämpfen Er ist. e1in geschichtliches Wesen un
seine Freiheit 1st eine geschichtliche Freiheit.
Damit verbindet sich die zugleich DIa  S  e und theoretische Tendenz
des lutherschen Freiheitsbegriffs. Er unterscheidet bei der Konstitution
un: Bewährung der Freiheit icht zwischen Theorie und Praxis. Und

ist efreit Vo  w} der Frage, ob die Praxıs die Freiheit bedinge oder die
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Freiheit die Praxıs. Luthers Freiheitsbegrifi entzieht sich den Da-
gandistischen Formeln » Arbeit macht frei« oder »frei CTE Arbeit«.
Diese drei aktuellen Tendenzen des lutherschen Freiheitsbegriffs önn-
ten die rundlage für 1ne geschi  ich bedingte, s1tuationsbezo-
SECHE Ethik abgeben. Dabei wären beide Aspekte der Freiheit rund-
lage und jel bzw abe un! Aufgabe ethischen Verhaltens. Keıines-

dürften S1e WI1e 1ın christlicher oft üblich S 4use1nN-
andergerissen werden, daflß der Aspekt der rund und der zweıte
die Folge der Ethik WAaTre; sondern S1€e müfßten e1 potentialiter diese
Ethik begründen und beide aktualiter 1n konkreter geschichtlicher S1tuU-
at1on ımmer wieder LICUu ewährt und verwirklicht werden.

Luther i1st also nicht 11LLT Marcuse, sondern auch manche
verengende Lutherinterpretation verteidigen. sich diese These halten
läßt, müßte sich AIl einer Untersuchung des Verhältnisses des Freiheits-
traktats VOI1L 1520 den politischen Ereignissen VO  : den Wittenberger
Unruhen 1521 bis D: Bauernkrieg 5 erweisen. DIie rsprünge des
;linken Flügels« der Reformation basieren, w1e Brecht gezeigt Häat,
sicherlich Recht auf Luthers Theologie. Luthers Freiheitsverständnis
gehörte den urzeln der »frühbürgerlichen Revolution« aber NUuI

lange, w1e Cs sich ıne dualistische Verzerrung 1 Sinne Marcuses
oder 1M SINnNe einer verengenden Lutherinterpretation behaupten konnte.
Die kompromittierenden Auswüchse dieser Revolution auf beiden
Sciten. und insbesondere auf Seiten der Fürsten keine olge des
Jutherschen, sondern die Folge eines pervertierten, dualistischen Freiheits-
verständnisses.

Privatdozent Dr Reinhold Mokrosch,
Tübingen, Haußerstr. 140

Ir Vgl Martın Brecht, Herkunft und igenart der Taufanschauung der ZüU-
richer. Täutfer, 1n Archiv für Reformationsgeschichte Jg 64., 1973, 147—165

ers Der theologische Hintergrund der Artikel der Bauernschaft 1n
Schwaben, Schappelers un Lotzers Beitrag umm Bauernkrieg, 1n
FA 1974
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